


41 Abs. 4 S. 3, 4 BayVwVfG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 
110321, 95422 Bayreuth; Hausanschrift: Friedrichstraße 
16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern soweit der Zuständigkeitsbereich des 
Landratsamtes Coburg betroffen ist, oder die Stadt Co-
burg, vertreten durch den Oberbürgermeister soweit der 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Coburg betroffen ist) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag erhalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

•	 �Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBI. S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Tierseuchenrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.

•	 �Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig.

•	 �Die Anfechtung dieser Anordnung hat nach § 80 Nr. 1, 
4 und 5 TierSG keine aufschiebende Wirkung.
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